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Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,

damit wir Ihren Versicherungsvertrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie 
die Ihnen gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche 
Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich 
und unmittelbar gegenüber dem Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband, der Badischen 
Allgemeinen Versicherung AG bzw. der Badischen Rechtsschutzversicherung AG, Durlacher  
Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift 76116 Karlsruhe, schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht 
können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

WELCHE VORVERTRAGLICHEN ANZEIGEPFLICHTEN BESTEHEN?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen 
Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. 
Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheb-
lichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

WELCHE FOLGEN KÖNNEN EINTRETEN, WENN EINE VORVERTRAGLICHE 
ANZEIGEPFLICHT VERLETZT WIRD?

1.  RÜCKTRITT UND WEGFALL DES VERSICHERUNGSSCHUTZES
  Verletzten Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies 

gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn 
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen geschlossen hätten.

  Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt 
des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, 
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
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BEI VERLETZUNG DER VORVERTRAGLICHEN 
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  - weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles

  - noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

  ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt haben.

  Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden 
der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

2.  KÜNDIGUNG
  Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich 

einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen.

  Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3.  VERTRAGSÄNDERUNG
  Können wir nicht zurücktreten, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 

Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungspe-
riode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. 
Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4.  AUSÜBUNG UNSERER RECHTE
  Wir können unsere Rechte zum Rücktritt zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur inner-

halb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir 
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begründet, 
Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf 
die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände 
angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht versichert ist.

  Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht 
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannten.

  Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser 
Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich 
oder arglistig verletzt haben.

5.  STELLVERTRETUNG DURCH EINE ANDERE PERSON
  Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind 

bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts der Kündigung, der Vertragsänderung und der 
Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters 
als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,

wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mithilfe.

AUSKUNFTS- UND AUFKLÄRUNGSOBLIEGENHEITEN
Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach 
Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung 
des Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsob-
liegenheit), und uns die sachgerechte Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als 
Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsob-

MITTEILUNG NACH § 28 ABS. 4 VVG ÜBER 
DIE FOLGEN BEI VERLETZUNGEN VON  
OBLIEGENHEITEN NACH DEM  
VERSICHERUNGSFALL

liegenheit). Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfügung stellen, soweit es 
Ihnen zugemutet werden kann.

LEISTUNGSFREIHEIT
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheits-
gemäße Angaben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, 
verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen 
diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir können unsere 
Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie 
nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben.

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen 
bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder 
grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Verletzten Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen 
arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

HINWEIS:
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch 
dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.



1. a) Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, 
 Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift: 76116 Karlsruhe, 
 Körperschaft des öffentlichen Rechts, Sitz: Karlsruhe, 
 Amtsgericht Mannheim, HRA 104483, 
 Verwaltungsratsvorsitzender: Heinz Fenrich, 
 Vorstand: Heinz Ohnmacht (Vors.), Edgar Bohn (stellv. Vors.), Raimund Herrmann

 b) Badische Allgemeine Versicherung AG, 
  Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift: 76116 Karlsruhe, 
  Sitz: Karlsruhe, 
  Amtsgericht Mannheim, HRB 105293, 
  Aufsichtsratsvorsitzender: Heinz Fenrich, 
  Vorstand: Heinz Ohnmacht (Vors.), Gerhard Müller (stellv. Vors.)

 c) Badische Rechtsschutzversicherung AG, 
 Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift: 76116 Karlsruhe, 
 Sitz: Karlsruhe, 
 Amtsgericht Mannheim, HRB 107622, 
 Aufsichtsratsvorsitzender: Heinz Fenrich, 
 Vorstand: Roland Fahrner, Thomas Kollöffel

2. a) Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband: 
  Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband betreibt die Sparten Schaden-  

und Unfallversicherung.

 b) Badische Allgemeine Versicherungs AG: 
  Die Badische Allgemeine Versicherung AG betreibt die Schaden- und Unfallversicherung.

 c) Badische Rechtsschutzversicherung AG: 
  Die Badische Rechtsschutzversicherung AG betreibt die Rechtsschutzversicherung.

  Aufsichtsbehörde für die oben genannten Gesellschaften: 
  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
 Graurheindorferstr. 108, 53117 Bonn.

3. a) Für die Haftpflichtversicherung gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB), die Risikobeschreibungen, Besondere Bedingungen und 
Erläuterungen zur Haftpflichtversicherung von gewerblichen Haftpflichtrisiken (RBE) sowie 
etwaig weitere vereinbarte Besondere Bedingungen. Diese Informationen finden Sie ab der 
Seite 3.

 b) Die Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des Versicherers entnehmen Sie 
bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

4.  Die Jahresbeiträge in der Haftpflichtversicherung richten sich zunächst nach dem zu 
versichernden Wagnis (bspw. Risiko, Personen, Lohn u. Gehaltssumme, Umsatzsumme, 
etc.), nach der Höhe der gewünschten Versicherungssumme, nach etwaig vorhandenen, 
unterschiedlichen Deckungskonzepten, nach der gewünschten Vertragslaufzeit sowie nach 
etwaig vorhandenen Mindestbeiträgen in den Einzeltarifen. In den Beiträgen ist die gesetzliche 
Versicherungsteuer nicht enthalten.

 Der Mindestbeitrag je Vertrag beläuft sich auf 100 EUR zzgl. der gesetzlichen Versicherungs-
steuer.

5.  Zusätzliche Kosten, Abgaben und Gebühren werden nicht erhoben.

6.  Die Regelungen zur Zahlung der Prämie entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB). Es besteht die Möglichkeit gegen 
Zahlung eines Ratenzuschlages den Jahresbeitrag statt jährlich, halb- oder vierteljährlich 
zu zahlen.

7.  Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins zustande. Beginn der 
Versicherung und des Versicherungsschutzes ergeben sich aus dem Versicherungsschein.

8.  WIDERRUFSRECHT

 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei

 - Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,

 - Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt sich um einen 
Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312 b Abs. 1 und 2 des BGB, 

 - Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinne des Artikel 10 Abs. 1 Satz 2 des 
Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz.

  Die Frist beginnt, wenn Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsin-
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formationen und diese Belehrung zugegangen sind. Im elektronischen Geschäftsverkehr 
beginnt die Widerrufsfrist nicht vor Erfüllung auch der in § 312 e Abs. 1 Satz 1 des BGB 
geregelten Pflichten.

 Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der  
Widerruf ist zu richten an den Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband, Durlacher 
Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift 76116 Karlsruhe bzw. an die Badische Allgemeine  
Versicherung AG, Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postanschrift 76116 Karlsruhe bzw. an  
die Badische Rechtsschutzversicherung AG, Durlacher Allee 56, 76131 Karlsruhe, Postan- 
schrift 76116 Karlsruhe. Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer 
zu richten: 0721 660-1688

 WIDERRUFSFOLGEN

 Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen 
den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfällt.

 Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, können wir 
einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der 
Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren.

 Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.

 BESONDERE HINWEISE

 Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat.

9.  Die Laufzeit des Vertrages entnehmen Sie bitte dem Antrag sowie dem Versicherungs-
schein.

10.  Eine Kündigung/Aufhebung des Vertrages kann z. B. erfolgen durch:

 -  Ordentliche Vertragskündigung zum Ablauf,

 -  Kündigung im Schadenfall,

 -  Kündigung bei Beitragsanpassung,

 -  Kündigung bei Gefahrerhöhung,

 -  Sonderkündigungsrecht des Versicherungsnehmers bei Verträgen mit einer Laufzeit von 
mehr als drei Jahren.

 Die Kündigungsbedingungen, einschließlich evtl. Vertragsstrafen entnehmen Sie bitte den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

11.  Auf diesen Vertrag ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

12.  Regelungen zum Gerichtsstand und zum anwendbaren Recht entnehmen Sie bitte den  
Ziffern 31 und 32 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB).

13.  Die Vertragsabwicklung erfolgt in deutscher Sprache.

14.  Der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband, die Badische Allgemeine Versicherung AG 
und die Badische Rechtsschutzversicherung AG sind Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann e.V.. Damit ist für Sie als besonderer Service die Möglichkeit eröffnet, den unabhängigen 
und neutralen Ombudsmann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie mit einer Entscheidung einmal 
nicht einverstanden sein sollten. Das Verfahren ist für Sie kostenfrei.

 Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin -  
Tel.: 01804 224424, Fax 01804 224425 –  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

15.  Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, sich bei der unter Nummer 2 genannten Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht zu beschweren.

16.  Sonderfälle der Versicherbarkeit beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband

 Bei folgenden Sonderfällen hat der Antragsteller auf der Vorderseite bei den Daten zum An-
tragsteller unter der Rubrik „Dienststelle/Arbeitgeber“ entsprechende Angaben zu machen:

 1.  Erhält der Antragsteller als ehemaliger Beschäftigter im öffentlichen Dienst eine Pen-
sion, Rentenbezüge oder Ruhegehalt, so hat er diesen Umstand sowie seine ehemalige 
Dienststelle/Arbeitgeber einzutragen.

 2.  Ist der Antragsteller versorgungsberechtigter Hinterbliebener eines ehemaligen Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes, so hat er diesen Umstand sowie die ehemalige 
Dienststelle/Arbeitgeber des Verstorbenen einzutragen.

 3.  Für den Fall, dass der Antragsteller mit einem Familienangehörigen, der im öffentlichen 
Dienst beschäftigt ist, in häuslicher Gemeinschaft lebt und von diesem unterhalten wird, da 
er selbst nicht erwerbsfähig ist, hat er diesen Umstand sowie die Dienststelle/Arbeitgeber 
des im öffentlichen Dienst Beschäftigten einzutragen.

 4.  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer von seinem Ausscheiden aus 
dem öffentlichen Dienst sowie von der Verlegung seines Dienst- und Wohnsitzes nach 
außerhalb des Geschäftsgebietes zu unterrichten.
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I.  UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

1.  GEGENSTAND DER VERSICHERUNG, VERSICHERUNGSFALL

1.1  Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass 
der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- 
oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

  Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten 
unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum 
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche 
Ansprüche handelt,

ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-
BEDINGUNGEN FÜR DIE  
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG (AHB)  
AUSGABE 2008   (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, 

Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

  (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu  
können;

  (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des 
Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

  (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße 
Vertragserfüllung;

  (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

  (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

2.  VERMÖGENSSCHÄDEN, ABHANDENKOMMEN VON SACHEN

  Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf 
die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

2.1  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden 
sind;

2.2  Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen 
über Sachschäden Anwendung.

3.  VERSICHERTES RISIKO

3.1  Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

  (1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken 
des Versicherungsnehmers,

  (2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und sei-
nen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten  
oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter- 
liegen,

  (3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung 
neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos 
durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer 
kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4.  VORSORGEVERSICHERUNG

4.1  Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im 
Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert.

  (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers 
jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann 
auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer 
die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 
rückwirkend ab dessen Entstehung. 

    Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist 
noch nicht verstrichen war.

  (2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen  
Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.  
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis 
zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Betrag von 500.000 EUR für 
Personenschäden und 150.000 EUR für Sachschäden und – soweit vereinbart – 
100.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein 
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.2  Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

  (1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder 
Versicherungspflicht unterliegen;

  (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

  (3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

  (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen 
Versicherungsverträgen zu versichern sind.
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5.  LEISTUNGEN DER VERSICHERUNG/VOLLMACHT DES 
VERSICHERERS

5.1  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unbe-
rechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

  Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer 
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches 
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

  Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung 
für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen 
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr 
der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.

  Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadensersatz- 
ansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung  
bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf 
seine Kosten.

5.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 
gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen 
oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4  Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung 
oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur 
Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6.  BEGRENZUNG DER LEISTUNGEN

6.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall  
auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann,  
wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen 
erstreckt.

6.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen  
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das  
2-fache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

6.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle 
gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle 
eingetreten ist, wenn diese

  - auf derselben Ursache,

  - auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem 
Zusammenhang oder

  - auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

  beruhen.

6.4  Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem 
Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der 
Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes verein-
bart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die 
Versicherungssummen angerechnet.

6.6  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die 
Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden 
Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis 
der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom 
Versicherer erstattet. 

  Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung 
über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der 
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

  Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an 
laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende 
Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen 
Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch 
Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 

scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand 
an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7.  AUSSCHLÜSSE

  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
haben. 

7.2  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, 
dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

  - Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

  - Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3  Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4  Haftpflichtansprüche 

  (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten Personen gegen 
die Mitversicherten,

  (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,

  (3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages. 

7.5  Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

  (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehö-
ren;

    Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartners
chaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer 
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, 
Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und 
-kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

  (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

  (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristi-
sche Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger 
Verein ist;

  (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

  (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partner-
schaftsgesellschaft ist;

  (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

  zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:

  Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf 
Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus erge-
benden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 

7.7  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus erge-
benden Vermögensschäden, wenn

  (1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, 
Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von 
der  Tätigkeit betroffen waren;

  (2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese 
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als 
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbewegli-
chen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

  (3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern 
es sich um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit 
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 
getroffen hatte.

  zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:

  Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person 
von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, 
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und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den 
Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8  Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten 
oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur 
Beschädigung oder Vernichtung der gesamten Sache oder Leistung führt.

  Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für 
Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; Ansprüche 
aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10a)  Ansprüche, wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der 
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen. 
Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch 
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.

7.10b)  Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus 
ergebenden weiteren Schäden.

7.11  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 
Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von 
radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

  (1) gentechnische Arbeiten,

  (2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

  (3) Erzeugnisse, die 

    -  Bestandteile aus GVO enthalten,

    -  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14  Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, welche entstehen durch

  (1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

  (2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

  (3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der 
Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

  (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,

  (2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

  (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

  (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsver- 
letzungen.

7.17  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleich-
behandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18   Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer 
Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die durch Krankheit der dem 
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstan-
den sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

II.  BEGINN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES/BEITRAGSZAHLUNG

8.  BEGINN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES/BEITRAG UND 
VERSICHERUNGSSTEUER

  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeit- 
punkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag recht-
zeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die 
Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Höhe zu entrichten hat.

9.  ZAHLUNG UND FOLGEN VERSPÄTETER ZAHLUNG/ERSTER ODER 
EINMALIGER BEITRAG

9.1  Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes vereinbart ist – sofort 
nach Abschluss des Vertrages fällig.

  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie nach Erhalt des Versicherungsscheins und 
der Zahlungsaufforderung (sowie nach Ablauf der im Versicherungsschein genannten 
Widerspruchsfrist von 14 Tagen) unverzüglich erfolgt.

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die 
erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab die-
sem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

  Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur 
dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonder-
te Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10.  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

10.1  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des 
vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der 
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne 
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

  Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens 
zu verlangen.

  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. 

  Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 
10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er 
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

10.4  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in 
Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er 
den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3  darauf 
hingewiesen hat. 

  Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb 
eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, 
die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz.

11.  RECHTZEITIGKEIT DER ZAHLUNG BEI LASTSCHRIFT- 
ERMÄCHTIGUNG

  Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

  Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom 
Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des 
Versicherers erfolgt. 

  Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die 
Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen 
Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist 
der Versicherer berechtigt, künftig Zahlungen außerhalb des Lastschriftverfahrens zu 
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, 
wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12.  TEILZAHLUNG UND FOLGEN BEI VERSPÄTETER ZAHLUNG

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden 
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug 
ist 

  Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

13.  BEITRAGSREGULIERUNG

13.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche 
Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten 
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sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung 
erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu 
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum 
Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe 
in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben 
kein Verschulden trifft.

13.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonsti-
ger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berich-
tigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem 
Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte 
Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 
nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrages werden berücksichtigt.

13.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer 
für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe 
des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden 
die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom 
Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten 
Beitrages erfolgten.

13.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit 
Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14.  BEITRAG BEI VORZEITIGER VERTRAGSBEENDIGUNG

  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz 
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

15.  BEITRAGSANGLEICHUNG

15.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung.  Soweit die 
Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine 
Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der 
Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen 
Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt  
der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zuge-
lassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat.  
Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare 
ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den ein-
zelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der 
Versicherungsleistungen.

  Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem 
Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum 
neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung 
verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz 
zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

  Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der 
letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, 
den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der 
Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der 
Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im 
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die 
sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4  Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsan- 
gleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

III.  DAUER UND ENDE DES VERTRAGES/KÜNDIGUNG

16.  DAUER UND ENDE DES VERTRAGES 

16.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

16.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung  zugegangen ist.

16.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es 
einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum 
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die 

Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

17.  WEGFALL DES VERSICHERTEN INTERESSES 

  Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die 
Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er 
hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 

18.  KÜNDIGUNG NACH BEITRAGSANGLEICHUNG 

  Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 15.3, ohne dass 
sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in 
dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

  Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht 
hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat 
vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

  Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19.  KÜNDIGUNG NACH VERSICHERUNGSFALL 

19.1   Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

  - vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder

  - dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

   Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat 
nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang 
beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

  Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

20.  KÜNDIGUNG NACH VERÄUßERUNG VERSICHERTER 
UNTERNEHMEN

20.1  Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten 
veräußert, tritt dieser anstelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer  
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten 
ein.

  Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages 
oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2  Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

  - durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,

  - durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den 
Schluss der laufenden Versicherungsperiode

  in Schriftform gekündigt werden.

20.3  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

  - der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in 
welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

  - der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das 
Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, 
in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4  Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode 
und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige 
Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als 
Gesamtschuldner.

20.5  Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen 
Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

  Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungs- 
schutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt  
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen und der Versiche- 
rer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte.

  Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die 
frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von 
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.
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  Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem 
Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige 
hätte zugehen müssen.

21.  KÜNDIGUNG NACH RISIKOERHÖHUNG AUFGRUND ÄNDERUNG 
VON RECHTSVORSCHRIFTEN 

  Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass 
neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in 
welchem der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22.  MEHRFACHVERSICHERUNG

22.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsver-
trägen versichert ist.

22.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 
Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen 
Vertrages verlangen.

22.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb 
eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis 
erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit 
der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

IV.  OBLIEGENHEITEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS

23.  VORVERTRAGLICHE ANZEIGEPFLICHTEN DES 
VERSICHERUNGSNEHMERS 

23.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer 
alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform 
gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der 
Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind die 
Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, 
den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und 
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer 
so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen.

23.2  Rücktritt

  (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen 
berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

  (2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der 
Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

  (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.Tritt der Versicherer nach 
Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder 
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem 
Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

    Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden 
der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

23.3  Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

  Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer An-
zeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versiche-
rer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist  von einem Monat in Schriftform kündigen.

  Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nichtangezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.  

  Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu 

vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.  

  Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

  Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 zustehenden Rechte innerhalb 
eines Monats in Schriftform geltend machen Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abge-
ben, wenn für diese die Monatsfrist verstrichen ist. 

  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

  Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten Rechte nicht beru-
fen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannte.

23.4  Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

24.  OBLIEGENHEITEN VOR EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES 

  Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen 
des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 
Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahr-
drohend.

25.  OBLIEGENHEITEN NACH EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES 

25.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch 
keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.

25.2  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es 
für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und 
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und 
-regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die 
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden.

25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staats-
anwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein 
Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls 
unverzüglich anzuzeigen.

25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf 
Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf 
es nicht. 

25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich gel-
tend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen.  
Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsan- 
walt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle er- 
forderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen.

26.  RECHTSFOLGEN BEI VERLETZUNG VON OBLIEGENHEITEN

26.1  Vor dem Versicherungsfall oder zur Gefahrverhütung / -verminderung

  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag inner-
halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos in Schriftform 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte.

26.2  Im oder nach dem Versicherungsfall

  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der 
Versicherungs-nehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

  Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei 
Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- 
oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.
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  Weist der Versicherungsnehmer nach,  dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 
verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn derVersicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat.

  Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm 
nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

V.  WEITERE BESTIMMUNGEN

27.  MITVERSICHERTE

27.1  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen 
als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die 
Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorge- 
versicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Mitversicherten entsteht.

27.2  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem 
Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der 
Obliegenheiten verantwortlich.

28.  ABTRETUNGSVERBOT

  Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung 
des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden.

  Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29.  ANZEIGEN, WILLENSERKLÄRUNGEN, ANSCHRIFTENÄNDERUNG 

29.1  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die 
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenü-
ber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach Absendung des 

Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers.

29.3  Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der 
Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30.  VERJÄHRUNG

30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 
Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

30.2  Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet wor-
den, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31.  ZUSTÄNDIGES GERICHT

31.1  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine 
natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für sei-
nen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des 
Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 
eine eingetragene Partnergesellschaft ist.

31.3  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 

32.  ANZUWENDENDES RECHT

  Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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1.  Falls besonders vereinbart, ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen 
mitversichert, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

2.  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

2.1  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 
Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistun-
gen; 

2.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachtlicher 
Tätigkeit;

2.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unter-
nehmen;

2.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art;

2.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;

2.6.  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaft-
lichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus 
Untreue oder Unterschlagung; 

2.7 aus

 - Rationalisierung und Automatisierung,

 - Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung,

 - Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten.

2.8.  aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- und Wettbewerbsrechts;

2.9.  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

2.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglie-
der von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer 
Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen

2.11  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von 
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher 
Pflichtverletzung;

2.12  aus dem Abhandenkommen von Sachen, z. B. von Geld, Wertpapieren und  
Wertsachen.

3.  In der Haftpflichtversicherung für das Heilwesen gilt Folgendes:

1.  Abweichend von Ziff. 2.2 ist die gesetzliche Haftpflicht aus gutachtlicher Tätigkeit ein-
geschlossen;

2.  In Ergänzung von Ziff. 2 sind Ansprüche von Krankenkassen, kassenärztlichen bzw. kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen, Fürsorgeämtern und dergleichen ausgeschlossen, 
die daraus hergeleitet werden, dass die erbrachten oder verordneten Leistungen – ein-
schließlich der Verschreibung von Medikamenten – für die Erzielung des Heilerfolges 
nicht notwendig oder unwirtschaftlich waren oder aus sonstigen Gründen nicht hätten 
erbracht oder verordnet werden dürfen.

4.  In der Haftpflichtversicherung für Apotheken finden die Bestimmungen der Ziff. 2.1 
keine Anwendung.

BESONDERE BEDINGUNGEN  
FÜR DIE MITVERSICHERUNG VON  
VERMÖGENSSCHÄDEN 
IN DER HAFTPFLICHTVERSICHERUNG  
(BBVERM) AUSGABE OKTOBER 2007
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Vorbemerkung:
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung 
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; 
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die 
Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie 
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nut-
zung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrag-
sähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen 
der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass das schutzwürdi-
ge Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf 
eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine 
Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung 
des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung 
– schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die 
Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu 
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklä-
rung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, 
wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis 
unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine 
Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und -nut-
zung nennen.

1.  Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre 

Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Antrag versicherungstechnische Daten 
wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall 
speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den 
vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über 
einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten).

2.  Datenübermittlung an Rückversicherer
 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von 

ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 
Rückversicherer im In- und  Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls versiche-
rungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos und Risikozuschlages sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit 
Rückversicherer bei Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür 
erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie eben-
falls entsprechende Daten übergeben.

3.  Datenübermitttung an andere Versicherer
 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertrags-

änderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten 
und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantrag-
te, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, 
eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei 
den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere 
Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

 Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherung, gesetzlicher Forderungsü-
bergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten 
unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und 
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum 
Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4.  Zentrale Hinweissysteme
 Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurtei-

lung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes oder zur Verhinderung von Versicherungsmiss-
brauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder 
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den 
Fachverbänden zentrale Hinweissysteme.

 Solche Hinweissysteme gibt es beim Verband der Lebensversicherungs-Unternehmen, beim 
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft GdV (Zusammenschluss der bisherigen Verbände: 
Verband der Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutzversi-
cherer – HUK-Verband –, Verband der Sachversicherer, Deutscher Transport-Versicherungs-
Verband) sowie beim Verband der privaten Krankenversicherung. Die Aufnahme in diese Hin-
weissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System 
verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele: 

Kfz-Versicherer 
- Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen 

der Verdacht des Versicherungsmissbrauches besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung
Lebensversicherer 
- Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag
-  aus versicherungsmedizinischen Gründen
-  aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer  
-  wegen verweigerter Nachuntersuchung
-  Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers
- Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszu-

schläge
Zweck: Risikoprüfung

Rechtsschutzversicherer
-  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer 

nach mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten
-  Kündigung zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens 3 Versiche-

rungsfällen innerhalb von 36 Monaten
-  vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründe-

tem Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung

Sachversicherer
-  Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des 

Verdachtes des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schaden-
summen erreicht sind

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs

Transportversicherer 
-  Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauches) Schadenfällen, insbe-

sondere in der Reisegepäckversicherung
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch

Unfallversicherer 
-  Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
-  Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vor-

täuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen
-  außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhe-

bung auf Leistung
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch

5.  Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
 Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere 

Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch 
rechtlich selbstständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versiche-
rungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen 
zusammen.

 Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die 
Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge 
mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnum-
mer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre 
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten werden in einer zentralen Datensammlung 
geführt.

 Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bank-
leitzahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise 
kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der 
zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne 
Rückfragen korrekt verbucht werden.

 Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den 
Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die 
einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenüber-
mittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Bran-
chenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter 
ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen.

 Unserer Unternehmensgruppe/unserem Versicherungsverbund gehören zur Zeit folgende 
Unternehmen an: der Badische Gemeinde-Versicherungs-Verband, die Badische Allgemeine 
Versicherung AG, die Badische Rechtsschutzversicherung AG sowie die Union Reiseversiche-
rung AG und die Union Krankenversicherung AG.

 Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Bera-
tung und Betreuung ihrer Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bauspar-
verträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalan-
lage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe zusammen. Zur Zeit kooperieren 
wir mit der SV Lebensversicherung Baden-Württemberg AG und der Landesbausparkasse 
Baden-Württemberg.

6.  Betreuung durch Versicherungsvermittler
 In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungs-an-

gebotes unserer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch 
einen unserer Vermittler betreut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch 
Vermittlungsgesellschaften.

 Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwe-
cken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen 
sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, 
z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Ver-
tragsanpassungen in der Personenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch 
Gesundheitsdaten übermittelt werden. Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst per-
sonenbezogene Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch 
werden sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler 
ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 
Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für 
Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Un-
ternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das 
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte 
 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten 

Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

 Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen 
auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-
cherten Daten stets an Ihren Versicherer.

MERKBLATT ZUR DATENVERARBEITUNG
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Für den Versicherungsvertrag gelten

- die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB),

- die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haft-
pflichtversicherung (BB-Verm),

- die Risikobeschreibungen, Besonderen Bedingungen und Erläuterungen für die Umwelt-
basisversicherung (RBE Umwelt-Basis),

- die nachfolgenden RBE Betrieb.

inhaltsVerzeichnis

i. Versichertes risiko

ii. MitVersicherte Personen

iii. MitVersicherte risiken

1. Mitversicherte Tätigkeiten und Eigenschaften
2. Vorsorgeversicherung
3. Vertraglich übernommene Haftpflicht 
4. Abhandenkommen fremder Schlüssel
5. Mietsachschäden
6. Belegschafts- und Besucherhabe
7. Tätigkeitsschäden
8. Be- und Entladeschäden
9. Leitungsschäden
10. Auslandsschäden (Versicherungsfälle oder Ansprüche im Ausland)
11. Strahlenschäden
12 Abwasserschäden
13. Medienverluste
14. Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen
15 Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften
16. Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen

iV. kraFtFahrzeuge

V. nicht Versicherte risiken

Vi. internetnutzung

1. Versichertes Risiko
2. Versicherungssumme/Serienschaden/Anrechnung von Kosten
3. Auslandsschäden
4. Nicht versicherte Risiken
5.  Ausschlüsse

i. Versichertes risiko
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem im 

Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Betrieb oder Beruf. 

ii. MitVersicherte Personen
1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur 
Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben 
angestellt hat, in dieser Eigenschaft.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.5 AHB – auch Haftpflichtansprüche der 
gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und seiner Angehörigen, wenn der 
Schaden durch einen Umstand verursacht wird, der nicht im Zuständigkeitsbereich des 
betreffenden gesetzlichen Vertreters liegt;

1.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstli-
chen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 AHB – Haftpflichtansprüche mitversicherter 
natürlicher Personen untereinander, und zwar wegen

 - Personenschäden,

 - Sachschäden.

risikoBeschreiBungen, BesonDere 
BeDingungen unD erlÄuterungen zur 
haFtPFlichtVersicherung Von 
BetrieBlichen unD BeruFlichen
haFtPFlichtrisiken (rBe BetrieB)
- ausgaBe Juli 2009
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 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt.

 Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden;

1.3 der vorgenannten Personen im gleichen Umfange auch nach ihrem Ausscheiden aus den 
Diensten des Versicherungsnehmers aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungs-
nehmer.

iii. MitVersicherte risiken
1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1.1 des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer oder Nutznießer 
von Grundstücken – nicht jedoch von Luftlandeplätzen –, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die 
ausschließlich für den versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers 
und seiner Betriebsangehörigen benutzt werden. Für Vermietung, Verpachtung oder son-
stige Überlassung der Betriebsgrundstücke oder Teilen davon an betriebsfremde Personen 
besteht Versicherungsschutz nur im Falle besonderer Vereinbarung.

 Versichert sind Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer 
in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, 
Reinigung, Streuen oder Schneeräumen auf Gehwegen, Bürgersteigen und Fahrbahnen). 
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

1.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, 
Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten) bis zu einer veranschlagten 
Bausumme von 250 000 EUR je Bauvorhaben. Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt 
die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 
4 AHB). Die zeitliche Befristung der Ziff. 4.3 (4) AHB findet keine Anwendung.

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern der Grundwasser-
verhältnisse;

1.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

1.1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen 
Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass 
der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben werden.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt.

 Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in 
Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden;

1.1.4 des Zwangs- und/oder Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft;

1.2 des Versicherungsnehmers aus seinen Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, 
die ausschließlich für den versicherten Betrieb bestimmt sind (z. B. Werkskantinen, 
Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergärten u. dgl.), aus Vorhandensein und Betätigung 
einer Werk- oder Betriebsfeuerwehr und aus dem Überlassen von Plätzen und Geräten an 
die Sportgemeinschaft seines Betriebes.

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder der Betriebs-
sportgemeinschaft aus der Betätigung in dieser, soweit es sich nicht um rein private 
Handlungen oder Unterlassungen handelt;

1.3 aus allen zu Zwecken des Betriebes im Inland unterhaltenen rechtlich unselbständigen 
Niederlassungen (z. B. Warenlager, Büros, Verkaufsstellen, Filialen);

1.4 aus der Beschäftigung eigener und der Beauftragung selbständiger Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure, sonstiger Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsbeauftragter für 
Immissionsschutz, Gewässerschutzbeauftragter, Störfallbeauftragter, Gefahrgutbeauftragter 
und Betriebsbeauftragter für Abfall.

 Die persönliche gesetzliche Haftpflicht eigener Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsbeauftragter ist nach Maßgabe der Ziff. II. 
dieses Vertrages (Mitversicherte Personen) mitversichert.

 Die persönliche Haftpflicht selbständiger Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure, Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, Betriebsbeauftragter und deren Personal bleibt ausgeschlossen;

1.5 aus Reklameeinrichtungen, z. B. Ausstellungsvitrinen, Transparente, Reklametafeln, 
Leuchtröhren, auch auf fremden Grundstücken;

1.6 aus Betriebsveranstaltungen aller Art, z. B. Betriebsfeiern, Betriebsausflügen, Schulungs-
kursen sowie den Vorbereitungen hierzu innerhalb und außerhalb der Betriebsräume.

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Betriebsangehörigen aus der 
Teilnahme an den Betriebsveranstaltungen, soweit es sich nicht um rein private Handlungen 
oder Unterlassungen handelt;

1.7 aus Besitz und Unterhaltung von Garagen und Parkplätzen auf den versicherten 
Grundstücken, auch bei Benutzung durch Betriebsfremde;

1.8 aus der Teilnahme an Ausstellungen, Messen und Märkten sowie aus der Vorführung von 
betrieblichen Tätigkeiten und Produkten;

1.9 aus dem behördlich erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Schusswaffen und 
Munition zum Schutz des Betriebes (Werkschutz).

 Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch zu anderen Zwecken, z. B. zu Jagdzwecken;

1.10 aus der Errichtung und dem Gebrauch von Gerüsten zur Durchführung der versicherten 
Tätigkeiten sowie aus dem gelegentlichen Überlassen an Dritte auch nach Abschluss der 
eigenen Arbeiten;
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1.11 des Versicherungsnehmers aus dem Besitz, Halten und Gebrauch von eigenen und fremden 
nicht selbstfahrenden Maschinen, z. B. Baumaschinen, Arbeitsmaschinen, Turmdrehkränen, 
Kränen und Winden sowie sonstigen Be- und Entladevorrichtungen.

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Überlassung 
dieser Maschinen an betriebsfremde Personen. Ausgeschlossen bleibt die persönliche 
Haftpflicht derjenigen Personen, denen die Maschinen überlassen worden sind;

1.12 als Halter von Tieren für den versicherten Betrieb, z. B. von Wachhunden, soweit sie als solche 
behördlich anerkannt sind und nicht einer Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen. Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsmäßig tätigen 
Tierhüters in dieser Eigenschaft.

1.13 des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung von Subunternehmern.
 Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Subunternehmer.

2. VorsorgeVersicherung
 Abweichend von Ziff 4.2 AHB gelten die vereinbarten Versicherungssummen auch für die 

Vorsorgeversicherung.

3. Vertraglich übernommene haftpflicht
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff 7.3 AHB – die vom Versicherungsnehmer als 

Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, 
Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft.

4. abhandenkommen fremder schlüssel
 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch General-/
Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanlage) und Codekarten (soweit sie Schlüssel-
funktion haben), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen 
der Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie 
für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 
14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels oder der 
Codekarten festgestellt wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel- oder 
Codekartenverlustes (z. B. wegen Einbruchs).

 Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln oder 
Codekarten sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden je 
Versicherungsfall 100 000 EUR begrenzt auf 200 000 EUR für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres.

5. mietsachschäden
5.1 Mietsachschäden bei Geschäftsreisen

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden, die anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an gemieteten Räumen in 
Gebäuden entstehen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

5.2 Mietsachschäden an Gebäuden und/oder Räumen

5.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden an zu betrieblichen Zwecken gemieteten (nicht geleasten), gepachteten oder 
geliehenen Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtungen, Produktionsanlagen 
und dgl.) durch Brand, Explosion, Leitungs- und Abwasser und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

5.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

 - wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;
 - wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen- , Kessel- und Warmwasserbereitungs-

anlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden;

 - wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versi-
chern kann;

 - von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
 - von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er 

zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles des-
selben angestellt hat;

 - von Angehörigen (Ziff. 7.5 (1) Abs.2 AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

 - von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern 
durch Kapital mehrheitlich verbunden und/oder unter einer einheitlichen unterneh-
merischen Leitung stehen.

5.2.3 Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der 
Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.

5.2.4 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden je 
Versicherungsfall 500 000 EUR begrenzt auf 1 000 000 EUR für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres.

6. belegschafts- und besucherhabe
6.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff 2.2 AHB und abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Beschädigung oder Vernichtung 
sowie Abhandenkommens

 a) von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher,
 b) von Kraftfahrzeugen der Betriebsangehörigen und Besucher, sofern diese Fahrzeuge 

auf dafür vorgesehenen Plätzen innerhalb des Betriebsgrundstücks ordnungsgemäß 
abgestellt werden,

 und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

 Liegen die Abstellplätze außerhalb des Betriebsgrundstücks, hat der Versicherungsnehmer 
dafür zu sorgen, dass die Abstellplätze entweder ständig bewacht oder durch ausreichende 
Sicherung gegen unerlaubten Zutritt oder unerlaubte Benutzung durch betriebsfremde 
Personen geschützt sind.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten).

6.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus dem Abhandenkommen von Geld, 
Wertpapieren, Sparbüchern, bargeldlosen Zahlungsmitteln (z. B. Kredit-/EC-Karten, 
Schecks), Urkunden, Schmuck und anderen Wertsachen.

6.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden je 
Versicherungsfall 100 000 EUR begrenzt auf 200 000 EUR für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres.

7. tätigkeitsschäden
7.1 Für Tätigkeitsschäden beim Be- und Entladen von Land- und Wasserfahrzeugen sowie 

Containern gilt ausschließlich Ziff. III. 8.

7.2 Für Tätigkeitsschäden an unter- und/oder oberirdischen Leitungen gilt ausschließlich  
Ziff. III. 9.

7.3 Für alle sonstigen Tätigkeitsschäden gilt:

7.3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden 
an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn die 
Schäden

 - durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen 
Sachen entstanden sind;

 - dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur 
Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit (als Werkzeug, Hilfsmittel, 
Materialablagefläche und dergleichen) benutzt hat;

 - durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstand-
en sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt 
– deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

7.3.2 Auf die Bestimmungen in Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) wird hingewiesen.

 Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten 
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen) bleiben bestehen.

7.3.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der Beschädigung von Sachen, die sich 
beim Versicherungsnehmer zur Reparatur, Lohnbe- oder -verarbeitung oder zu sonstigen 
Zwecken befinden, befunden haben oder von ihm übernommen wurden.

7.3.4 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme für Sachschäden je 
Versicherungsfall 100 000 EUR begrenzt auf 200 000 EUR für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres.

8. be- und entladeschäden
8.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen der 

Beschädigung von Land- oder Wasserfahrzeugen, Containern durch/oder beim Be- und 
Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

 Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese entstehen 
beim Abheben von oder Heben auf Land- und Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden 
zum Zwecke des Be- und Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand 
von Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

8.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und 
Containern.

9. leitungsschäden
9.1 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische 

Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei- und Oberleitungen.

9.2 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff 7.7 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Tätigkeitsschäden an solchen Leitungen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

9.3 Auf die Bestimmungen in Ziff. 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) wird hingewiesen.

 Die Ausschlussbestimmungen der Ziff. 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten 
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen) bleiben bestehen.

10. auslandsschäden (Versicherungsfälle oder ansprüche im 
ausland)

10.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle

 - aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongresse, 
Messen und Märkten;

 - durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer 
dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen.

  Es gilt als „liefern lassen“ im Sinne dieser Bedingung, wenn vom Versicherungsnehmer 
an einen inländischen Abnehmer gelieferte Erzeugnisse mit seinem Wissen und Wollen 
von diesem Abnehmer exportiert werden.

 - durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins europäische Ausland geliefert hat, 
hat liefern lassen oder die dorthin gelangt sind;

  (Zu Europa gehören auch die außereuropäischen Gebiete, die zum Geltungsbereich des 
Vertrages über die Europäische Union gehören.)

 - aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch Inspektion und 
Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im Inland oder europäischen Ausland.

10.2 Besonderer schriftlicher Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im 
Ausland belegene Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager 
u. dgl. sowie eine Erweiterung des Export-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf Länder außer-
halb Europas.
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10.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, 
die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von 
Arbeiten betraut worden sind.

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziff 7.9 
AHB).

 Für Versicherungsfälle im ausland und für ansprüche aus inländischen Versicherungsfällen, 
die im ausland geltend gemacht werden, gilt:

10.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche

 - auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

 - nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden 
Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger 
Bestimmungen anderer Länder.

10.5 Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – werden als 
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

10.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der 
Staaten liegt, die der Europäischen Währungsunion angehören, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eurobetrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

11. strahlenschäden
11.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.12 AHB – die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radio-
aktiven Stoffen oder Röntgeneinrichtungen), soweit der Umgang oder die Tätigkeit keiner 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegt.

11.2 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige 
Leistungen im Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne 
dass dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf 
Ziff 7.12 AHB berufen.

 Dies gilt nicht für Schäden

 - die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage 
ausgehen;

 - die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhän-
genden Lagerung bedingt sind.

11.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

 - wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts (Genom), die ab der zweiten 
Generation eintreten;

 - wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für wen oder in wes-
sen Auftrag – aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des 
Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen 
ionisierenden Strahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben,

 - gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten wegen Schäden durch 
bewusstes Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, 
behördlichen Verfügungen oder Anordnungen.

12. abwasserschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.14 (1) AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen 

Sachschäden, durch Abwässer und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

 Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Verschmutzung 
und Verstopfung und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

13. medienVerluste
 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche, die wegen des Verlustes von Flüssigkeiten 

oder Gasen erhoben werden, weil die zur Lagerung oder Beförderung dieser Medien 
vom Versicherungsnehmer hergestellten, gelieferten oder montierten Rohrleitungen bzw. 
Behältnisse fehlerhaft bzw. vom Versicherungsnehmer fehlerhaft montiert, installiert oder 
gewartet worden sind.

 Der Versicherungsschutz wird insoweit – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB – auf die gesetzliche 
Haftpflicht aus Abhandenkommen von diesen Sachen ausgedehnt.

14. Vermögensschäden aus der Verletzung Von datenschutz-
gesetzen

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.16 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, soweit es sich um die Verletzung von 
Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten handelt.

 Die Besonderen Bedingungen für die Mitversicherung von Vermögensschäden in der 
Haftpflichtversicherung (BBVerm) finden insoweit keine Anwendung.

 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche von 
Versicherten untereinander.

15. teilnahme an arbeits- und liefergemeinschaften
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder 

Liefergemeinschaften auch dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- 
oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

 Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der sonstigen 
Vertragsbedingungen (insbesondere der Versicherungssummen) folgende Bestimmungen:

15.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen 
Beteiligung des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. 
Dabei ist unerheblich, welcher Partnerfirma die schadenverursachenden Personen oder 
Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehören.

15.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden an den von 
den einzelnen Partnern in die Arbeits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der 
Arbeitsgemeinschaft beschafften Sachen, gleichgültig, von wem die Schäden verursacht 
wurden.

15.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft 
untereinander sowie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner 
und umgekehrt.

15.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten 
Versicherungssummen über Ziff. 15.1. hinaus für den Fall, dass über das Vermögen 
eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse 
abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein 
Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zugewachsene 
Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen 
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

15.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziff. 15.1 bis 15.2 besteht auch für die Arbeits- oder 
Liefergemeinschaft selbst.

16. abbruch- und einreißarbeiten sowie sprengungen
16.1 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten an 

Bauwerken sowie Sprengungen.

16.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die entstehen

 - bei Abbruch- und Einreißarbeiten:
  in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht;

 - bei Sprengungen:
  an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m.

iV. kraFtFahrzeuge
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein 

Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Kfz oder Kfz-Anhängers verursachen.

2. Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

3. Eine Tätigkeit der in Ziff. 1 genannten Personen an einem Kfz oder Kfz-Anhänger ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 
des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

4. Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, 
Besitz und Gebrauch von eigenen und fremden

4.1 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden nicht versicherungspflichtigen 
Kfz ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit.

 hinweis:
 Bei Betriebsgrundstücken bzw. Betriebsgrundstücksteilen, die Besuchern, Kunden oder 

Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um sog. beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. 
Auch wenn ein Kfz dort nur gelegentlich eingesetzt wird, besteht grundsätzlich 
Versicherungspflicht. Dies gilt insbesondere für Stapler mit einer Höchstgeschwindigkeit 
von mehr als 20 km/h. Diese unterliegen nach § 3 Abs. 2 Ziff. 1a Fahrzeugzulassungsordnung 
zwar nicht der Zulassungspflicht, die Versicherungspflicht bleibt aber bestehen, mit der 
Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe der „Allgemeinen 
Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB)" abgeschlossen werden muss;

4.2 nicht versicherungspflichtigen Kfz mit nicht mehr als 6 km/h.

 Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht 
mehr als 6 km/h sind nicht versicherungspflichtig, unabhängig davon, ob sie gelegentlich 
oder regelmäßig auf beschränkt öffentlichen oder öffentlichen Verkehrsflächen eingesetzt 
werden;

4.3 nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Stapler mit nicht 
mehr als 20 km/h.

 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren beson-
deren, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur 
Beförderung von Personen oder Gütern, bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom 
Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.

 Stapler sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen, Heben, Bewegen und 
Positionieren von Lasten bestimmt und geeignet sind.

 hinweis:
 Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschinen und Stapler beim Verkehr auf 

öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch ihre Bauart bestim-
mte Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Sie sind dann ausschließlich durch eine 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu versichern.

4.4 nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeuganhängern.

 hinweis:
 Anhänger sind auch bei nur gelegentlicher Verwendung zur Lohnarbeit oder in einem 

gewerblichen Nebenbetrieb über eine besondere Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu 
versichern.

5. Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter 
Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen 
darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
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 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und Plätzen nur mit der 
vorgeschriebenen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderli-
che Fahrerlaubnis hat.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten).

6. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Überlassung 
dieser Kraftfahrzeuge an betriebsfremde Personen. Ausgeschlossen bleibt die persönliche 
Haftpflicht derjenigen Personen, denen die Kraftfahrzeuge überlassen worden sind.

V. nicht Versicherte risiken
1. Nicht versichert ist die Haftpflicht

1.1 wegen Schäden aus Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen (z. B. Deckungsvorsorge im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes – AMG)

1.2 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu 
Großhandelszwecken;

1.3 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen sowie aus der 
selbständigen und nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;

1.4 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die 
Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zubehör;

1.5 wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende 
Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen

1.6 aus der Beschädigung oder Vernichtung von Kommissionsware.

2. Ausgeschlossen sind Ansprüche

2.1 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, Terrorakten, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

2.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

2.3 nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Regress-
ansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 
anderer Länder.

2.4 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden 
dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den 
Versicherungsnehmer gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen beim Umgang 
mit brennbaren oder explosiblen Stoffen abweichen.

3. wasserfahrzeuge
3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein 

Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

3.3 Eine Tätigkeit der in Ziff. 3.1 genannten Personen an einem Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer 
des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

4. luft-/raumfahrzeuge
4.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein 

Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

4.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

4.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

 a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen 
oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt 
waren;

 b) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) 
an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

 und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten 
Sachen, der Insassen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

Vi. internetnutzung

1. Versichertes risiko
 Versichert ist insoweit abweichend von Ziff. 7.7, 7.15 und 7.16 AHB – die gesetzli-

che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder 
mittels Datenträger, soweit es sich handelt um Schäden aus

1.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten 
(Datenveränderung) bei Dritten durch Computerviren und/oder andere Schadprogramme;

1.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie Nichterfassung und fehlerhaften 
Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen

 - sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch weiterer 
Datenveränderungen sowie

 - der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/korrekten 
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

1.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch;

 Für ziff. 1.1 bis 1.3 gilt:

 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu übermitteln-
den, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. 
Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff. 26 AHB (Rechtsfolgen bei 
Verletzung von Obliegenheiten).

1.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für 
immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten;

1.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für imma-
terielle Schäden.

 Für ziff. 1.4 und 1.5 gilt:

 In Erweiterung von Ziff. 1.1 AHB ersetzt der Versicherer

 - Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen 
Verfügung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um 
Ansprüche auf Unterlassung oder Widerruf handelt;

 - Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den 
Versicherungsnehmer.

2. Versicherungssumme/serienschaden/anrechung 
Von kosten

2.1 Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellen die vertraglich vereinbarten Versicherungssummen 
zugleich die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 
dar.

2.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten 
als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese

 - auf derselben Ursache,
 - auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem 

Zusammenhang oder
 - auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit 

gleichen Mängeln
 beruhen.

 Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

2.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB – als 
Leistung auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie 
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstanden 
sind.

3. auslandsschäden
 Der Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – für Versicherungsfälle im 

Ausland.

 Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten 
und nach dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht werden.

4. nicht Versicherte risiken
 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten und Leistungen:

 - Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
 - IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
 - Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
 - Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
 - Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;
 - Betrieb von Telekommunikationsnetzen;
 - Anbieten von Zertifizierungsdiensten i. S. d. SigG/SigV;
 - Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung besteht.

5. ausschlüsse
 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend zu Ziff. 7 AHB Ansprüche

5.1 die im Zusammenhang stehen mit

 - massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch übertragenen 
Informationen (z. B. Spamming),

 - Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen über 
Internetnutzer gesammelt werden können;

5.2 wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen 
Leitung stehen, geltend gemacht werden;

5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden 
durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von 
schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige 
bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben;

5.4 auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary damages);

5.5 nach den Artikeln 1792 ff., 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden 
Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger 
Bestimmungen anderer Länder.


